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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 07.09.1993

Norm

ASVG §292 Abs3

Rechtssatz

Aufgrund des Codex Iuris Canonici hat ein Ordensangehöriger Anspruch auf Unterhalt und Versorgung.

Entscheidungstexte

10 ObS 137/93

Entscheidungstext OGH 07.09.1993 10 ObS 137/93

Veröff: SZ 66/105

10 ObS 191/93

Entscheidungstext OGH 28.10.1993 10 ObS 191/93

10 ObS 267/95

Entscheidungstext OGH 22.10.1996 10 ObS 267/95

Beisatz: Die Unterhaltsleistungen des Ordensinstituts wurzeln im Profeßverhältnis, das seinem Wesen nach als

entgeltfremd zu qualifizieren ist. Das Ordensmitglied hat auch für den Fall des Alters beziehungsweise der

Krankheit und Pflegebedürftigkeit und der dadurch eingeschränkten Schaffenskraft einen Anspruch auf

Versorgung, jedoch ist dieser weder der Art noch der Höhe nach berechenbar oder bestimmbar. (T1) Veröff: SZ

69/233
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